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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1951

Norm

ABGB §1080

Rechtssatz

Wird eine gekaufte Ware vom Verkäufer zum Umtausch zurückgenommen, so kann der Käufer den Kaufpreis, der ihm

zwecks Bezuges einer anderen Ware einverständlich gutgeschrieben wurde, nicht zurückverlangen.
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